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Einleitung

„Z.B. es ist allerdings pflichtmäßig, daß der Krämer seinen unerfahrnen Käufer nicht
übertheure, und, wo viel Verkehr ist, thut dieses auch der kluge Kaufmann nicht, sondern
hält einen festgesetzten allgemeinen Preis für jedermann, so daß ein Kind eben so gut bei
ihm kauft, als jeder andere. Man wird also ehrlich bedient; allein das ist lange nicht genug,
um deswegen zu glauben, der Kaufmann habe aus Pflicht und Grundsätzen der Ehrlichkeit
so verfahren; sein Vortheil erforderte es; daß er aber überdem noch eine unmittelbare
Neigung zu den Käufern haben sollte, um gleichsam aus Liebe keinem vor dem andern im
Preise den Vorzug zu geben, läßt sich hier nicht annehmen. Also war die Handlung weder
aus Pflicht, noch aus unmittelbarer Neigung, sondern bloß in eigennütziger Absicht ge-
schehen.“1

Bereits Immanuel Kant befasste sich in seinem 1791 erschienenen Werk
„Grundlegung zur Metaphysik der Sitten“ mit individualisierter Preisset-
zung durch Kaufleute. In dem zitierten Krämer-Beispiel geht Kant offen-
sichtlich von der sittlichen Pflicht aus, Einheitspreise anzubieten. Eine fle-
xible Preisgestaltung hält er demgegenüber für nicht „pflichtmäßig“. Ferner
sei eine solche Strategie wegen der dadurch ausgelösten Kundenreaktionen
auch für den Verkäufer nicht wirtschaftlich sinnvoll. Nun legt Kant seinen
Ausführungen keinen rechtlichen, sondern vielmehr einen philosophisch-
sittlichen Maßstab zu Grunde. Diese beiden Perspektiven sind jedoch grund-
sätzlich zu trennen, da nicht alles, was rechtens ist, auch gerecht ist. Zwar ist
es insbesondere Aufgabe des Rechts, verschiedene Interessen in Einklang zu
bringen. Trotzdem klaffen Rechtmäßigkeit und (empfundene) Gerechtigkeit
hin und wieder auseinander. Den rechtlichen Gegenpol zur zitierten Auffas-
sung Kants stellt die Privatautonomie dar. Aus ihr folgt auch die Freiheit der
Vertragsparteien, Preise autonom zu bestimmen.2 Dies betrifft sowohl die
Höhe des Preises als auch die Faktoren, nach denen sich der Preis berechnet.3

Genau in diesem Spannungsfeld zwischen (empfundener) Preisfairness ei-
nerseits und Preisgestaltungsfreiheit andererseits bewegt sich die sog. Preis-
diskriminierung. Deren Sinn liegt darin, gerade nicht auf einen Einheitspreis
festgelegt zu sein, sondern mit dem Preis als Gestaltungsinstrument flexibel
auf unterschiedliche Marktsituationen reagieren zu können.4 Schon die Be-

1 Kant, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, 9.
2 BVerfG, Beschl. v. 07.02.1990 – 1 BvR 26/84, NJW 1990, 1469, 1470.
3 So schon BGH, Urt. v. 18.04.1958 – I ZR 158/56, GRUR 1958, 487, 489.
4 Siehe näher zum Begriff der Preisdiskriminierung: Kap. A.I.2.
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zeichnung dürfte nicht gerade zu positiven Assoziationen hinsichtlich dieser
Preisstrategie führen, ist der Begriff der Diskriminierung doch überwiegend
negativ konnotiert, auch wenn es sich bei dieser zunächst einmal lediglich um
die unterschiedliche Behandlung zweier Sachverhalte handelt5. Wegen des
Preises als wirtschaftlich unmittelbar spürbarem und somit sensiblem Be-
zugspunkt stellt jedoch gerade die Preisdiskriminierung eine Art der Un-
gleichbehandlung dar, die für die Betroffenen erhebliche Folgen haben kann.

Diese Brisanz wird im Zuge der Digitalisierung weiter verschärft. Immer
häufiger wird Preisdiskriminierung nicht mehr dem Menschen überlassen.
Stattdessen übernehmen diese Aufgabe zunehmend speziell zu diesem Zweck
entwickelte hochleistungsfähige Algorithmen. Natürlich nimmt durch den
technischen Fortschritt der Einsatz von Algorithmen zur Entscheidungsfin-
dung allgemein zu. Doch zeichnet sich gerade durch Algorithmen betriebene
Preisdiskriminierung durch ein Spezifikum aus: Hier bekommt der Einzelne
die Macht der Algorithmen in positiver wie negativer Weise unmittelbar fi-
nanziell zu spüren. Gerade der Einsatz hochentwickelter Algorithmen ebnet
den Weg zu neuen Möglichkeiten der Preisdiskriminierung, sodass diese Stra-
tegie mit zunehmendem technischen Fortschritt immer weiter optimiert wer-
den kann. Dies führt zwangsläufig dazu, dass Verbraucher zukünftig in
(noch) stärkerem Maße und auch in anderer Weise als bisher von Preisdis-
kriminierung betroffen sein werden. Zwar wurde schon vor den Risiken so
mancher technologischer Entwicklung gewarnt. In diesem Zusammenhang
fällt auf, dass gerade die jüngere Generation diesen potenziellen Gefahren
zunehmend mit Gleichgültigkeit begegnet. So werden z.B. datenschutzrecht-
liche Bedenken häufig mit dem Kommentar, man habe ja nichts zu verber-
gen, beiseite gewischt. Schließlich möchte man von den Neuschöpfungen der
Digitalisierung profitieren. Eine kritische und reflektierte Auseinanderset-
zung mit möglichen Schattenseiten erscheint da eher lästig und hinderlich.
Doch dürfte diese Gleichgültigkeit dort enden, wo ein direkter Bezug zu
finanziellen Interessen der Betroffenen besteht. Gerade dieser Bezug und die
damit verbundene Relevanz für Verbraucher verdeutlicht die besondere
Macht, die Algorithmen bzw. deren Verwender durch das Betreiben algorith-
mischer Preisdiskriminierung verliehen wird.

Die im Rahmen der vorliegenden Arbeit entscheidende Frage drängt sich
daher geradezu auf: Welche Antworten hat das Recht auf die Macht der
Algorithmen im Zusammenhang mit Preisdiskriminierung?

5 Dies entspricht dem lateinischen Verb discriminare (trennen, unterscheiden), aus dem
sich der Begriff entwickelt hat.



A. Untersuchungsgegenstand und Relevanz
des Themas

I. Untersuchungsgegenstand

Gegenstand der rechtlichen Untersuchung dieser Arbeit ist algorithmische
Preisdiskriminierung. Dieser Untersuchungsgegenstand wird im Folgenden
näher erläutert.

1. Preisbegriff

Zunächst geht es um die Bildung von Preisen. Diese „bezeichne(n) den in
Geldeinheiten ausgedrückten Tauschwert eines Gutes“1. Bei Zugrundele-
gung dieser Definition kann also in der Preisgabe von Daten als Gegenleis-
tung kein Preis gesehen werden. Da Daten keine Geldeinheit darstellen,
hängt die Einordnung als Preis auch nicht davon ab, ob diesen ein Vermö-
genswert beizumessen ist2. So wird auch im Rahmen dieser Arbeit stets von
dem genannten „klassischen“ Preisbegriff ausgegangen.

2. Preisdiskriminierung

Preisdiskriminierung bezeichnet eine bestimmte Methode der Preisbildung.
Ziel dieser Preisstrategie ist die Bildung von Preisen in Abhängigkeit von der
Zahlungsbereitschaft der Kunden.3 Klassischerweise wird zwischen drei Ar-
ten der Preisdiskriminierung unterschieden: Preisdiskriminierung dritten
Grades meint die Bildung von Gruppenpreisen. Entscheidender Faktor für
die Zuordnung zu einer bestimmten Gruppe ist dabei die Zahlungsbereit

1 Piekenbrock, Preis, in: Gabler Wirtschaftslexikon.
2 So aber Paal, GRUR 2019, 43, 49 f.
3 Vgl. Carroll/Coates, Southern Economic Journal 1999, 466, 468 f., 472; Konrad/Polk,

Wirtschaftsdienst 2020, 793. Der Grund für unterschiedliche Versicherungsprämien und
Darlehenszinsen ist dagegen nicht die jeweilige Zahlungsbereitschaft, sondern das jewei-
lige Versicherungsrisiko bzw. die Kreditwürdigkeit. Diese Differenzierungen sind daher
z.B. nicht vom Untersuchungsgegenstand erfasst.
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schaft.4 Klassische Beispiele stellen Schüler- oder Seniorenrabatte dar. Preis-
diskriminierung zweiten Grades zeichnet sich dadurch aus, dass sich die
Kunden selber nach ihrer Zahlungsbereitschaft ordnen.5 Dies geschieht bei-
spielsweise durch Mengenrabatte, unterschiedliche Preise für sich qualitativ
unterscheidende Produktvarianten sowie durch Wahlmöglichkeiten zwi-
schen Pauschalpreisen und Preisen pro Einheit.6 Eine optimale Verknüpfung
von Preis und Zahlungsbereitschaft kann durch Preisdiskriminierung ersten
Grades erreicht werden. Bei dieser bildet der zu zahlende Preis die jeweilige
individuelle Zahlungsbereitschaft ab, sodass jeder Kunde seinen eigenen
Preis bekommt.7 Zwar ist dieses Stadium nur schwer zu erreichen.8 Gleich-
wohl können sich Unternehmer durch eine schrittweise Verfeinerung von
Gruppenpreisen der Preisdiskriminierung ersten Grades immer weiter an-
nähern.9 Nun werden im Zusammenhang mit Preisdiskriminierung Algorith-
men eingesetzt, um die Zuordnung der Kunden in Abhängigkeit von ihrer
Zahlungsbereitschaft zu erleichtern. Da bei Preisdiskriminierung zweiten
Grades aber keine Zuordnung durch den Anbieter, sondern vielmehr durch
den Kunden selbst erfolgt, spielt der Einsatz von Algorithmen im Rahmen
dieser Variante keine Rolle. Folglich ist für die weiteren Ausführungen nur
Preisdiskriminierung dritten und ersten Grades relevant.

Nach diesen beiden Methoden gebildete Preise lassen sich weiter in dy-
namische und personalisierte Preise unterteilen. Diese Unterscheidung ist für
die rechtliche Bewertung häufig maßgeblich und wird daher im Rahmen der
weiteren Ausführungen dominieren. Leider ist die Terminologie in der be-
treffenden Literatur häufig uneinheitlich,10 weshalb eine im Rahmen der vor-
liegenden Arbeit geltende Begriffserläuterung notwendig ist. Dynamische
Preise zeichnen sich dadurch aus, dass sich der Preis ausschließlich in Ab-
hängigkeit vom Zeitverlauf ändert,11 sodass der Preis zum jeweiligen Zeit-
punkt für alle Kunden der gleiche ist. So kann auf Änderungen der Markt-
situation reagiert werden.12 Diese Methode ist beispielsweise von Tankstellen

4 Carroll/Coates, Southern Economic Journal 1999, 466, 469 f., Ezrachi/Stucke, Virtual
Competition, 86.

5 Reinartz et al., Preisdifferenzierung und -dispersion im Handel, 5; Schleusener, in:
Stüber/Hudetz, Praxis der Personalisierung im Handel, 71, 73.

6 Carroll/Coates, Southern Economic Journal 1999, 466, 469.
7 Carroll/Coates, Southern Economic Journal 1999, 466, 468 f.; Ezrachi/Stucke, Virtual

Competition, 85 f.; Konrad/Polk, Wirtschaftsdienst 2020, 793; Schleusener, in: Stüber/Hu-
detz, Praxis der Personalisierung im Handel, 71, 73 f.

8 Siehe zu den Gründen Kap. B.II.1.b)bb).
9 Ezrachi/Stucke, Virtual Competition, 100 ff.; Konrad/Polk, Wirtschaftsdienst 2020,

793.
10 Vogelsang, Designing Smart Prices, 11.
11 Blaudow/Burg, WISTA 2018, 11, 12; Rott, in: Ochs et al., Die Zukunft der Daten-

ökonomie, 285, 286.
12 Ezrachi/Stucke, Virtual Competition, 87; Hofmann, WRP 2016, 1074, 1075; Tietjen/
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bekannt. Dynamische Preise stellen stets eine Preisdiskriminierung dritten
Grades dar, da hier eine Aufteilung in verschiedene Gruppen nach Transak-
tionszeitpunkt erfolgt. Personalisierte Preise führen dagegen dazu, dass der-
selbe Anbieter für das gleiche Produkt oder die gleiche Dienstleistung Kun-
den zum gleichen Zeitpunkt unterschiedliche Preise unterbreitet.13 Ein be-
kanntes Beispiel sind Schüler- und Studentenrabatte. Durch personalisierte
Preise können Unternehmen besser auf unterschiedliche Zahlungsbereit-
schaften reagieren. Personalisierte Preise können im Unterschied zu dyna-
mischen Preisen zumindest theoretisch auch eine Preisdiskriminierung ersten
Grades darstellen.

3. Preisdiskriminierung durch Algorithmen

Die vorliegende Arbeit konzentriert sich auf die rechtliche Bewertung von
Preisdiskriminierung durch Algorithmen. Ein Algorithmus stellt die „genau
definierte Rechen-, Handlungs- und/oder Verarbeitungsvorschrift zur Lö-
sung eines Problems/Problemtyps“14 dar. Um Algorithmen benutzen zu kön-
nen, werden diese in Computerprogramme implementiert.15 Daher wird an
einigen Stellen dieser Arbeit auch von „Preissoftware“ gesprochen, womit
schlicht in Computerprogramme eingebettete Preisalgorithmen gemeint
sind. Preisdiskriminierung kann sowohl durch „konventionelle“ als auch
durch selbstlernende16 Algorithmen erfolgen. Voraussetzung für algorithmi-
sche Preisdiskriminierung ist aber jedenfalls, dass der Preis autonom von
einem Algorithmus gebildet bzw. gesetzt wird. Somit scheiden alle Konstel-
lationen aus, in denen der finalen Preissetzung eine menschliche Kontrollin-
stanz vorgeschaltet ist.

4. Eingrenzung des Untersuchungsgegenstandes

Der sich daraus ergebende Untersuchungsgegenstand soll wie folgt weiter
eingegrenzt werden: Zunächst wird im Rahmen der weiteren Ausführungen
die internationale Anwendbarkeit des jeweiligen Rechts vorausgesetzt. Zu-
dem beschränkt sich die Arbeit auf algorithmische Preisdiskriminierung, die
von Unternehmern gegenüber Verbrauchern betrieben wird, da die Relevanz

Flöter, GRUR-Prax 2017, 546; Tillmann/Vogt, Personalisierte Preise – Diskriminierung
2.0?, 1.

13 Blaudow/Burg, WISTA 2018, 11, 12; Dubé/Misra, Personalized pricing and costumer
welfare, 1; Rott, in: Ochs et al., Die Zukunft der Datenökonomie, 285, 286.

14 Mellouli, Algorithmus, in: Enzyklopädie der Wirtschaftsinformatik.
15 Mellouli, Algorithmus, in: Enzyklopädie der Wirtschaftsinformatik.
16 Siehe zu den unterschiedlichen Formen künstlicher Intelligenz z.B. Bilski/Schmid,

NJOZ 2019, 657 ff.
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dieser Konstellationen besonders groß sein dürfte. Dementsprechend besteht
auch gerade hier gesteigerter Bedarf nach einer umfassenden Klärung der
Rechtslage. Des Weiteren beziehen sich die Ausführungen lediglich auf al-
gorithmische Preisdiskriminierung im Online-Vertrieb, da die untersu-
chungsgegenständliche Preisstrategie vor allem auf diesem Vertriebsweg ein-
gesetzt wird. Ferner sollen nur solche Rechtsfragen behandelt werden, die
gerade spezifisch mit dem Untersuchungsgegenstand zusammenhängen. Ver-
zichtet wird daher insbesondere auf Ausführungen, die sich mit Fragen der
Rechtsdurchsetzung befassen. Im Zusammenhang mit algorithmischer
Preisdiskriminierung bestehen hier zwei größere Problemkomplexe: Zum ei-
nen stellt sich die Frage nach der Zurechnung autonom maschineller Preis-
bildung.17 Zum anderen sehen sich Opfer rechtswidriger algorithmischer
Preisdiskriminierung häufig Beweisschwierigkeiten ausgesetzt.18 Zurechnung
und Beweisbarkeit sind allerdings stets problematisch, wenn Algorithmen
autonom Entscheidungen treffen. Derartige allgemeine algorithmenrechtli-
che Probleme sollten auch möglichst allgemein bzw. abstrakt gelöst werden.
Eine auf spezifische Einsatzbereiche beschränkte Auseinandersetzung er-
scheint dagegen vor dem Hintergrund zunehmender algorithmischer Ent-
scheidungsprozesse als wenig effektiv und zielführend. Gleichwohl sind an
einigen Stellen Ausführungen zu generellen Problemen als notwendige Vor-
frage unerlässlich, um die spezifisch auf den Untersuchungsgegenstand be-
zogene Rechtslage zu klären.

17 Hierzu ADLC/BKartA, Algorithms and Competition, 58 f.; Bilski/Schmid, NJOZ
2019, 657, 660 f.; Dohrn/Huck, DB 2018, 173, 175, 178 f.; Dück/Mäusezahl/Symnick,
ZWeR 2019, 94, 108, 115 ff., 124 ff.; Ezrachi/Stucke, Virtual Competition, 78; Hennemann,
ZWeR 2018, 161, 177, 180 f.; Käseberg/von Kalben, WuW 2018, 2, 5 ff.; Künstner, GRUR
2019, 36, 41; Paal, GRUR 2019, 43, 50 ff.; Pohlmann, in: FS Schröder, 633, 645 ff.; Sala-
schek/Serafimova, WuW 2019, 118, 122; Salaschek/Serafimova, WuW 2018, 8, 14 ff.; Vah-
renholt, Jusletter 26 novembre 2018, Rn. 41 f.; Wolf, NZKart 2019, 2, 6 f.; Ylinen, NZKart
2018, 19, 22; Zurth, ZWeR 2021, 361, 387 ff.

18 Hierzu Bilski/Schmid, NJOZ 2019, 657, 661; Dück/Mäusezahl/Symnick, ZWeR 2019,
94, 108 f., 113, 116, 119 ff.; Ezrachi/Stucke, Virtual Competition, 54 f., 71, 78; Gleixner,
VuR 2020, 417, 420; Göhsl, WuW 2018, 121, 122, 124; Käseberg/von Kalben, WuW 2018, 2,
6 f.; Kodek/Leupold, Modernisierung des Verbraucherrechts, 64; Künstner/Franz, K&R
2017, 688, 693; Mehra, JECLP 2016, 470, 473; Monopolkommission, XXII. Hauptgutach-
ten, Rn. 171, Rn. 203, Rn. 234 ff., Rn. 240 ff., Rn. 246 ff., Rn. 250 f.; OECD, Algorithms
and Collusion, 32, 48; Paal/Kumkar, in: BeckOK Informations- und MedienR, Art. 101
AEUV, Rn. 137 (Stand: 01.11.2021); Paal, GRUR 2019, 43, 51; Rott, in: Ochs et al., Die
Zukunft der Datenökonomie, 285, 301 ff.; Salaschek/Serafimova, WuW 2018, 8, 10, 12 f.,
16; Schäfers, AcP 2021, 32, 65 f.; Sein, EuCML 2017, 148, 156 f.; Tillmann/Vogt, Perso-
nalisierte Preise – Diskriminierung 2.0?, 5; Vahrenholt, Jusletter 26 novembre 2018, Rn. 34,
Rn. 45 f., Rn. 49, Rn. 55; Weche/Weck, EuZW 2020, 923, 928; Wolf, NZKart 2019, 2, 3;
Zuiderveen Borgesius/Poort, Journal of Consumer Policy 2017, 347, 349 f.; Zurth, ZWeR
2021, 361, 383, 391; Zurth, AcP 2021, 514, 549 ff.
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II. Relevanz des Themas

1. Verbreitung algorithmischer Preisdiskriminierung

Dass eine umfangreiche rechtliche Auseinandersetzung mit algorithmischer
Preisdiskriminierung notwendig ist, zeigt zunächst die praktische Relevanz
dieser Preisstrategie. Vor allem dynamische Preisbildung konnte bereits in
vielen Fällen nachgewiesen werden.19 So werden Preise offenbar zum Teil
mehrmals täglich geändert,20 woraus der Chef von Amazon Deutschland
2015 in einem Interview mit der Rheinischen Post auch keinen Hehl machte21.
Zudem weisen einige nachgewiesene Preisänderungen eine sehr hohe Vola-
tilität auf.22 Zwar lässt sich aus der bloßen Beobachtung von Preisdynami-
sierungen noch nicht zwingend auf einen Algorithmeneinsatz schließen. Al-
lerdings ist die Wahrscheinlichkeit für einen solchen insbesondere bei sehr
häufigen Preisänderungen hoch.23 Zudem wurde der Einsatz von Preissoft-
ware zur Preisdynamisierung bereits von mehreren Unternehmen bestätigt.24

Schließlich ist eine weitere Zunahme algorithmischer Preisdynamisierung
absehbar.25

Für personalisierte Preise konnten dagegen in einigen Marktbeobachtun-
gen keine Anhaltspunkte gefunden werden,26 was aber auch daran liegen
dürfte, dass diese Strategie nur mit großem Aufwand aufgedeckt werden
kann27. So wurde in einer aktuellen Studie als einziger Fall ein rabattierter
Preis für Nutzer von Mobilgeräten auf der Website booking.com festge-
stellt.28 Trotzdem existieren auch für personalisierte Preise im Internet einige

19 Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien, Dynamic Pricing, 23; Vissers et al.,
Crying Wolf? On the Price Discrimination of Online Airline Tickets, 7; Vogelsang, Desi-
gning Smart Prices, 68.

20 Blaudow/Burg, WISTA 2018, 11, 17; Chen/Mislove/Wilson, An Empirical Analysis of
Algorithmic Pricing on Amazon Marketplace, 10.

21 Rheinische Post v. 31.10.2015.
22 Remmel, Wirtschaftsdienst 2016, 875; Verbraucherzentrale Brandenburg, Dynami-

sche Preisdifferenzierung im deutschen Online-Handel, 13 f.
23 Vgl. Chen/Mislove/Wilson, An Empirical Analysis of Algorithmic Pricing on Amazon

Marketplace, 10.
24 EU-Kommission, Final report on the E-commerce Sector Inquiry, Rn. 603, Rn. 605.
25 Genth, Wirtschaftsdienst 2016, 863.
26 EU-Kommission, Guidance on the implementation/application of Directive

2005/29/EC on unfair commercial practices, 169; Gassmann, Die Welt; daher skeptisch
bzgl. der Existenz personalisierter Preise: Körber, NZKart 2016, 303, 308.

27 Friedrich-Ebert-Stiftung, Wohlfahrts- und Verteilungswirkungen personalisierter
Preise und Produkte, 17; Verbraucherzentrale Bundesverband e.V., Personalisierte Preise, 4;
vgl. auch Verbraucherzentrale Brandenburg, Individualisierte Preisdifferenzierung im deut-
schen Online-Handel, 24; Zurth, AcP 2021, 514, 523.

28 Ibi research an der Universität Regensburg GmbH/trinnovative GmbH, Empirie zu
personalisierten Preisen im E-Commerce, 68 f.
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Nachweise.29 Beispielhaft seien in Abhängigkeit von den persönlichen An-
gaben stark schwankende Beiträge für Online-Partnervermittlungsbörsen
genannt.30 Preisunterschiede von bis zu 400 † in Abhängigkeit vom verwen-
deten Betriebssystem konnten zudem bei hochpreisigen Pauschalreisen fest-
gestellt werden.31 Auch die Browserhistorie32 sowie der geographische Stand-
ort33 und die Staatsangehörigkeit34 wurden schon nachweislich zur Berech-
nung personalisierter Preise herangezogen. Ein Sprecher des US-amerika-
nischen Softwareunternehmens Rosetta Stone gab die Personalisierung von
Preisen sogar offen zu: „We are increasingly focused on segmentation and
targeting. (…) Every costumer is different“35. Dass hinter einem personali-
sierten Preis ein Algorithmus steckt, ist zwar schwer nachweisbar, zugleich
aber die einzig sinnvolle Erklärung für einen Großteil der Preispersonalisie-
rungen. Ferner gaben 2018 40 % der Unternehmen, die KI einsetzen, an, dass
sie dies unter anderem tun, um Preise zu personalisieren.36 Zudem ist die neue
Hinweispflicht nach Art. 246a § 1 I 1 Nr. 6 EGBGB, nach der ggf. darauf
hinzuweisen ist, dass der Preis auf der Grundlage einer automatisierten Ent-
scheidungsfindung personalisiert wurde, ein klares Indiz für die Existenz
algorithmischer Preispersonalisierung.37 Schließlich ist mit Blick in die Zu-
kunft von einer weiteren Ausbreitung dieser Preisstrategie auszugehen.38

29 Angwin/Mattu/Larson, ProPublica v. 01.09.2015; CMA, Pricing algorithms, 60 f.;
Gerpott/Mikolas, K&R 2019, 303, 305 ff.; Hannak et al., Measuring Price Discrimination
and Steering on E-commerce Web Sites, 310 f., 313, 315 f.; Schleusener, in: Stüber/Hudetz,
Praxis der Personalisierung im Handel, 71, 73; Stern v. 05.01.2017; Verbraucherzentrale
Brandenburg, Individualisierte Preisdifferenzierung im deutschen Online-Handel, 15 f.,
21 ff.; gegen Amazon wurden derartige Vorwürfe bereits vor über zwanzig Jahren laut,
siehe Lotter, brand eins.

30 Heckendorf, Zeit Online v. 17.03.2016.
31 Sachverständigenrat für Verbraucherfragen, Expertise zum Thema „Personalisierte

Preisdiskriminierung im Online-Handel“, 21.
32 Iordanou et al., Who is Fiddling with Prices?, 2; Mikians et al., Detecting price and

search discrimination on the Internet, 5 f.; Valentino-DeVries/Singer-Vine/Soltani, The
Wall Street Journal v. 24.12.2012.

33 Hupperich et al., CODASPY 2018, 76, 79; Mikians et al., Detecting price and search
discrimination on the Internet, 4; Valentino-DeVries/Singer-Vine/Soltani, The Wall Street
Journal v. 24.12.2012; Vissers et al., Crying Wolf? On the Price Discrimination of Online
Airline Tickets, 8.

34 EU-Kommission, Pressemitteilung v. 11.08.2014.
35 Valentino-DeVries/Singer-Vine/Soltani, The Wall Street Journal v. 24.12.2012.
36 Deloitte Digital/Salesforce, Consumer Experience in the Retail Renaissance, 11.
37 Gleixner, VuR 2020, 417.
38 Dubé/Misra, Personalized pricing and costumer welfare, 5; Genth, Wirtschaftsdienst

2016, 863; Kenning/Zimmermann, ZWeR 2021, 62, 71 f.; Reinartz et al., Preisdifferenzie-
rung und -dispersion im Handel, 19; Sachverständigenrat für Verbraucherfragen, Verbrau-
cher im personalisierten Online-Handel, 21; Shiller, International Economic Review 2020,
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2. Notwendigkeit rechtlicher Untersuchung

Algorithmische Preisdiskriminierung ist zumindest auf den ersten Blick39 von
einer starken Interessenkollision geprägt. Auf der einen Seite sind die Inter-
essen der Unternehmer zu nennen, die durch den Einsatz von Preisalgorith-
men Preisdiskriminierung optimieren und so ihren Gewinn steigern wollen.
Auf der anderen Seite ist Verbrauchern an der Erhaltung bzw. Steigerung der
Verbraucherwohlfahrt und an einer gewissen Gleichbehandlung durch die
Unternehmer gelegen40. Als Teilaspekt algorithmischer Preisdiskriminierung
kommt hinzu, dass sich die meisten Verbraucher an der Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten zu kommerziellen Zwecken und darauf basierenden
Profilingmaßnahmen stören.41 Zusammenfassend möchten Unternehmen
die Macht der Algorithmen nutzen, wohingegen Verbraucher diese insbeson-
dere im Zusammenhang mit dem Betreiben von Preisdiskriminierung fürch-
ten. Zwar existiert bereits Literatur zu dem beschriebenen Untersuchungs-
gegenstand, es fehlt jedoch an einer umfassenden und rechtsgebietsübergrei-
fenden Auseinandersetzung. Gerade bei einem Querschnittsthema wie al-
gorithmischer Preisdiskriminierung ist aber die rechtsgebietsübergreifende
Betrachtung notwendig, um etwaige Zusammenhänge und gegenseitige Ein-
flüsse erkennen und darstellen zu können. Dies kann alleine wegen des Um-
fangs durch einzelne Zeitschriftenbeiträge kaum geleistet werden.

Ziel dieser Arbeit ist daher eine umfassende Untersuchung des Rechtsrah-
mens algorithmischer Preisdiskriminierung im Rahmen der oben gezogenen
Grenzen. Auf dieser Grundlage soll auch der legislative Handlungsbedarf
bestimmt werden. Um ein stabiles Fundament für die rechtliche Untersu-
chung zu schaffen, werden zunächst die gesellschaftlichen, ökonomischen
sowie ethischen und wirtschaftsideologischen Hintergründe algorithmischer
Preisdiskriminierung dargestellt. Die weiteren Ausführungen gliedern sich
dann nach den relevanten Rechtsgebieten. Diese sind das Diskriminierungs-,
Datenschutz-, Kartell-, Lauterkeits-, sowie das Preisangaben- und das Bür-
gerliche Recht.

847, 861 f.; Shiller, First-Degree Price Discrimination Using Big Data, 21; Verbraucher-
zentrale Bundesverband e.V., Personalisierte Preise, 4; Zurth, AcP 2021, 514, 523.

39 Siehe zu den Chancen und Risiken für Unternehmer und Verbraucher: Kap. B.II.
40 Siehe zum Aspekt der Fairness algorithmischer Preisdiskriminierung aus Verbrau-

chersicht: Kap. B.I.1.a), Kap. B.I.1.b).
41 Adinolfi, IPRB 2019, 225, 228; Tillmann/Vogt, VuR 2018, 447, 452; vgl. auch Gerpott/

Mikolas, InTeR 2021, 122, 129, die datenschutzrechtliche Bedenken der meisten Verbrau-
cher feststellen konnten.
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